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Gebührentarif zum Marktreglement der Einwohnergemeinde Kerns 
 
 
vom 23. Januar 2006 
 
 
 
Der Einwohnergemeinderat Kerns 
 
 
erlässt, 
 
 
gestützt auf Artikel 94 Ziffer 8 der Kantonsverfassung vom 19. Mai 1968

1
 und Artikel 3 Ab-

satz 2 des Markt- und Reisendengewerbegesetzes vom 28. Januar 2005
2
 sowie Artikel 23 

Absatz 1 des Marktreglementes der Einwohnergemeinde Kerns vom 23. Januar 2006 
 
 

als Gebührentarif: 
 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 
Art. 1  Grundsatz 
 
1 Die Gebühren für die Stände der Marktfahrenden werden per Laufmeter erhoben. Für 
diejenigen Marktfahrenden, welche eine Fläche belegen, wird die Gebühr pro m2 berechnet. 
 
2 Einheimische und auswärtige Marktfahrende bezahlen die gleichen Gebühren. 
 
3 Die Wirtschaftskommission kann die Gebühren bei Marktfahrenden mit ausschliesslich 
sozialem, gemeinnützigem oder wohltätigem Hintergrund auf schriftliches Gesuch hin teil-
weise oder vollständig erlassen. 
 
 
 

II. Gebühren 
 
 
Art. 2  Ansätze 
 
1 Die Platzgebühr per Laufmeter und Markt beträgt        Fr.     5.00 
 
2 Die Platzgebühr per m2 und Markt beträgt         Fr.     2.00 
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Art. 3  Standgebühr Gemeindestand 
 
Die Standgebühr für gemeindeeigene Marktstände beträgt pro Stand und     Fr.   30.00 
Markt (inklusive Aufstellen, Abräumen und Unterhalt) 
 
 
Art. 4  Stromanschluss 
 
Für den Stromanschluss werden folgende Gebühren erhoben: 
 
a) Stromanschluss normal   je 100 Watt Anschlussleistung     Fr.     2.00 
 
b) Stromanschluss 380 Volt  je Anschluss pauschal (inkl.      Fr. 100.00 
      Stromverbrauch) 
 
 
 

III. Schlussbestimmungen 
 
 
Art. 5  Inkrafttreten 
 
1 Dieser Gebührentarif tritt nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist und nach Ge-
nehmigung durch den Regierungsrat Obwalden auf den 1. Januar 2006 in Kraft. 
 
2 Mit dem Inkrafttreten dieses Gebührentarifs werden sämtlich ihm widersprechenden Be-
stimmungen aufgehoben. 
 
 
Kerns, 23. Januar 2006 
 
Einwohnergemeinderat Kerns 
Der Gemeindepräsident: 
 
 
 
Niklaus Röthlin 

 
Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
Daniel Amstad 

 
 
 
 
 

Referendumsfrist 
 
Die Referendumsfrist vom 27. Januar 2006 bis 27. Februar 2006 ist unbenutzt abgelaufen. 
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Kerns, 3. März 2006 
 
Gemeindekanzlei Kerns 
Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
Daniel Amstad 

 
 
 
 
 

Genehmigung des Regierungsrates Obwalden 
 
Unter heutigem Datum vom Regierungsrat Obwalden, soweit an ihm, genehmigt. 
 
 
Sarnen, 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Der Landschreiber: 
 
 
 
Urs Wallimann 
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